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Kurz kommentiert

toren Fördermittel erhalten und welche Versorgungsstan-
dards erreicht werden sollen.

Hierzu ist zunächst zu sagen, dass es aufgrund fi nanzi-
eller Restriktionen sowie Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 
bezüglich der erforderlichen Auslastung von Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge realistischerweise weder mit ei-
ner GRD noch mit anderen Maßnahmen gelingen kann, für 
jeden Ort jede Art von Daseinsvorsorge zu gewährleisten. 
Gegen eine GRD sprechen die bekannten Nachteile der 
Mischfi nanzierung sowie der Lenkung kommunaler Ent-
scheidungen über den „goldenen Zügel“ der Vergabe von 
Fördermitteln: Auf jeder der beteiligten Ebenen müssen 
Fachkräfte für die Planung und Abwicklung der Förderpo-
litik vorgehalten werden (Mehrfach-Bürokratie). Auch bei 
den Empfangenden entsteht ein hoher Verwaltungsauf-
wand. Da zumeist Investitionen gefördert werden, besteht 
die Gefahr, dass die Kommunen auf Folgekosten sitzen 
bleiben. Durch die neue Gemeinschaftsaufgabe wäre ei-
ne weitere Ausbreitung der Fördermentalität zu erwarten 
– die Einwerbung von Mitteln wird als Erfolg verbucht, die 
tatsächlichen Bedarfe treten in den Hintergrund. 

Die Forderung nach einer GRD dürfte auch daraus resultie-
ren, dass die Politik zumeist Förderprogramme – bei denen 
es scheinbar nur Gewinnende gibt – gegenüber Verände-
rungen auf der Einnahmenseite – durch die es immer auch 
Verlierende gibt – bevorzugt. Es wäre aber besser, die all-
gemeine fi nanzielle Ausstattung der Kommunen in struktur-
schwachen Regionen so zu gestalten, dass die Kommunen 
und die dort lebenden Menschen wieder selbst entschei-
den können, welche Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
erhalten bzw. erweitert werden sollen. Die Politik sollte des-
halb ihre Bemühungen darauf richten, endlich eine grund-
legende Reform der kommunalen Steuereinnahmen in die 
Wege zu leiten, die zu einem räumlich gleichmäßigeren 
Steueraufkommen führt. Hierfür gibt es diverse Vorschläge, 
von denen nahezu jeder besser ist als der Status quo mit 
seinen (vor allem durch die heutige Form der Gewerbesteu-
er bedingten) Verteilungswirkungen zuungunsten struktur-
schwacher Räume. Zudem sollten kooperative Ansätze im 
Bereich der Daseinsvorsorge verstärkt Beachtung fi nden, 
durch die sich der kommunale Finanzbedarf reduzieren und 
die Versorgung verbessern lässt. Hier sind die interkommu-
nale Zusammenarbeit sowie das Instrument der lokalen (In-
frastruktur-)Genossenschaften als Träger der Daseinsvor-
sorge angesprochen. Genossenschaftliche Arrangements 
haben zudem den Vorteil, auch das bürgerschaftliche En-
gagement und die Identifi kation der Menschen mit ihrer 
Kommune oder Region zu stärken.
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Gemeinschaftsaufgabe Regionale Daseinsvorsorge

Kein Königsweg für die Kommunen

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat ge-
fordert, dass zusätzlich zu den bereits vorhandenen 
Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern nach 
Art. 91a GG eine neue Gemeinschaftsaufgabe „Regionale 
Daseinsvorsorge“ (GRD) eingeführt werden sollte. Auch 
in der SPD gibt es entsprechende Vorschläge. Dahinter 
steht der Befund, dass es mit den bisherigen Maßnahmen 
– nicht zuletzt mit den vorhandenen Gemeinschaftsauf-
gaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
sowie „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ – nicht gelungen ist, die regionalen Disparitä-
ten in Deutschland nachhaltig zu reduzieren. Trotz posi-
tiver Entwicklungen in einzelnen Landesteilen sind viele 
strukturschwache Regionen bei ihrer Wirtschaftsleistung 
sowie ihrer Ausstattung mit Einrichtungen der Daseins-
vorsorge deutlich hinter den prosperierenden Regionen 
zurückgeblieben und von Abwanderung betroffen. In der 
Bevölkerung der strukturschwachen Regionen hat sich 
das Empfi nden verbreitet, „abgehängt“ zu sein und im-
mer weniger Einfl uss auf die regionale Entwicklung neh-
men zu können. Infolge dieser Tendenzen hat sich die 
Politik in den vergangenen Jahren verstärkt mit der Frage 
beschäftigt, wie für mehr „Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse“ zwischen den Regionen gesorgt werden 
kann, speziell hinsichtlich der Daseinsvorsorge. 

Mit Daseinsvorsorge ist ein bunter Strauß von Einrich-
tungen gemeint, die einen lokalen oder regionalen Nut-
zerkreis haben und zumeist zum Aufgabenbereich der 
Kommunen zählen, z. B. Wasserversorgung, Schulen, 
Feuerschutz, Kultureinrichtungen. Auch private Dienst-
leistungen wie Arztpraxen, Einzelhandelsgeschäfte oder 
Gaststätten, deren örtliche Verfügbarkeit für private 
Haushalte von großer Bedeutung ist, werden zur Daseins-
vorsorge gezählt. Ein Mangel an derartigen Einrichtungen 
wirkt sich auch negativ auf die wirtschaftliche Entwick-
lung aus, insbesondere auf die regionale Versorgung mit 
Fachkräften. Bislang liegt es in erster Linie im Ermessen 
der Länder, Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu unter-
stützen, sofern die Mittel der Kommunen bzw. anderer 
Träger nicht ausreichen. Mit der vorgeschlagenen neuen 
GRD sollen sich Bund und Länder mit je 50 % der Kosten 
an einem bundesweiten Förderprogramm beteiligen. Das 
Programm soll konkretisieren, welche Arten von Einrich-
tungen sowie welche Regionen aufgrund welcher Indika-


